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Berücksichtigung von Vorsorgemaßnahmen 

 

1 

Begriffsbestimmung 

Vorsorgemaßnahmen sind einzelne Bauleistungen, die aus bautechnischen, bau-

betrieblichen oder wirtschaftlichen Gründen bereits vorsorglich mit einem Bauvor-

haben (Erstvorhaben) ausgeführt werden, deren Nutzen allerdings erst mit der 

Realisierung eines späteren Verkehrsvorhabens (Zweitvorhaben) gegeben ist. 

Eine Vorsorgemaßnahme kann z.B. darin bestehen, dass beim Bau einer Stadt-

bahn, einer Straße oder auch bei der Realisierung eines privaten Investitionsvor-

habens (Erstvorhaben) zusätzlich ein Kreuzungstunnel, eine Brücke oder ein 

Straßenabschnitt für ein später zu bauendes zuwendungsfähiges Verkehrsprojekt 

(Zweitvorhaben) errichtet wird oder dass mit dem Ausbau der gemeindlichen Ka-

nalisation bereits Vorkehrungen für die Einleitung des Oberflächenwassers einer 

künftig zu bauenden Straße getroffen werden.  

2 

Grundsätze 

2.1 

Als Kosten der Vorsorgemaßnahme sind, soweit sich aus kreuzungsrechtlichen 

Regelungen nichts anderes ergibt, die durch sie tatsächlich entstandenen Mehr-

kosten anzusetzen. In begründeten Fällen kann eine andere Kostenabgrenzung 

sinnvoll sein.  

2.2 

Die Ausgaben der Vorsorgemaßnahme werden zuwendungsfähig, wenn das 

Zweitvorhaben durchgeführt und gefördert wird und soweit die Vorsorgemaß-

nahme für das Zweitvorhaben tatsächlich verwendet wird. 

2.3 

Zur Beseitigung der Ausschlusswirkung der Nr. 1.3 VV bzw. VVG zu § 44 LHO ist 

für die Zuwendungsfähigkeit der Ausgaben bei einer späteren Förderung im Rah-

men des Zweitvorhabens erforderlich, dass die Vorsorgemaßnahme vor ihrer Aus-
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führung als solche anerkannt worden ist. Diese Anerkennung soll nur dann erfol-

gen, wenn die spätere Ausführung der Vorsorgemaßnahme mit wesentlich höhe-

ren Kosten verbunden, technisch oder betrieblich nicht oder nur mit großem Auf-

wand durchführbar wäre und außerdem sichergestellt erscheint, dass die Vor-

sorgemaßnahme später für das Zweitvorhaben verwendet wird. 

2.4 

Mit der Anerkennung der Vorsorgemaßnahme ist der Antragstellerin/dem An-

tragsteller mitzuteilen, dass die Anerkennung der Vorsorgemaßnahme einen An-

spruch auf eine spätere Förderung des Zweitvorhabens nicht begründet. 

3 

Verfahren 

3.1 

Die Vorsorgemaßnahme ist zu beschreiben und darzustellen. Die technische oder 

wirtschaftliche Notwendigkeit zur Durchführung mit dem Erstvorhaben ist einge-

hend zu begründen. Die durch sie bedingten Kosten sind anzugeben. 

Für das Zweitvorhaben sind Unterlagen in Anlehnung an die Anmeldung für das 

jeweilige Förderprogramm (jedoch unabhängig von der Kostenhöhe) beizufügen. 

Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern. Die Unterlagen müs-

sen eine Beurteilung der technischen und wirtschaftlichen Notwendigkeit zur 

Durchführung der Vorsorgemaßnahme ermöglichen.  

3.2 

Sofern das Erstvorhaben nach den FöRi-Sta bzw. VV-ÖPNVG NRW gefördert wer-

den soll, kann der Antrag auf Anerkennung der Vorsorgemaßnahme in den ent-

sprechenden Finanzierungsantrag einbezogen werden.  

3.3 

Sofern das Erstvorhaben nicht nach den FöRi-Sta bzw. VV-ÖPNVG NRW gefördert 

wird, ist zur Anerkennung der Vorsorgemaßnahme ein gesonderter Antrag zu stel-

len. Hierzu sind zusätzliche Unterlagen vorzulegen, in denen das Erstvorhaben 

dargestellt ist.  
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3.4 

Die Bewilligungsbehörde entscheidet über den Antrag auf Anerkennung als Vor-

sorgemaßnahme. Bei Vorhaben nach § 12 ÖPNVG NRW bedarf die Entscheidung 

der vorherigen Zustimmung des für das Verkehrswesen zuständigen Ministeriums.  

 

     _________________________ 


